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Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Schulorganisations
gesetz geändert wird; 
Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Schulunterrichts
gesetz geändert wird; 
Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Schulpflichtge
setz 1985 geändert wird und 
Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Pflichtschuler
haltungs-Grundsatzgesetz ge
ändert wird; 
Stellungnahme 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

AMT DER 

WIENER LANDESREGIERUNG 

MD- und 
Dienststelle Rechtsmittelbüro 

Adresse 
1082 Wien, Rathaus 

Telefonnummer 4000-82 314 

Wien, 27. März 1998 
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Das Amt der Wiener Landesregierung übermittelt in der Beilage 

25 Ausfertigungen seiner Stellungnahme zu dem im Betreff ge

nannten Gesetzentwurf. 

Beilage 
(25- fach) 

AD 1105 A-10 -974-115184-54 

Für den Lande amtsdirektor: 

Dr. Ja kowitsch 
Obersenatsrat 
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MD-VfR - 2 97/98 

Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Schulorganisations
gesetz geändert wird; 
Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Schulunterrichts
gesetz geändert wird; 
Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Schulpflichtge
setz 1985 geändert wird und 
Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Pflichtschuler
haltungs-Grundsatzgesetz ge
ändert wird; 
Begutachtung; 
Stellungnahme 

zu Zl. 12. 690/3- I I I/A/2/98 

An das 

Bundesministerium für Unterricht 

und kulturelle Angelegenheiten 

AMT DER 

WIENER LANDESREGIERUNG 

Dief'slslelle 

Adresse 

Telefornummer 

MD- - 1IDd 
Rechtsmittelbüro 

1082 Wien, Rathaus 

4000-82 314 

Wien, 27. März 19�8 

Zu den mit Schreiben vom 2. Februar 1998, Zl. 12. 690/3- I I I/A/ 

2/98, übermittelten Entwürfen von Bundesgesetzen wird wie folgt 

Stellung genommen: 

Gegen die Gesetzentwürfe besteht grundsätzlich kein Einwand. 

Den Erläuterungen zu den durch die Novellen verursachten Kosten 

muß jedoch folgendes entgegnet werden: 

Im Bereich des Landes Wien kann eine Entlastung des öffentli

chen Haushaltes auf dem Gebiet der Kindergartenerhaltung nicht 
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erblickt werden. Bereits in der Vergangenheit ·entsprach auf 

Grund der umfangreichen Versorg�ng mit Vorschulklassen eine Zu� 

rückstellung vom Schulbesuch und Besuch des Kindergartens nicht 

den Gegebenheiten. 

Auch das Ausmaß der Kosten im Bereich der LandeslehrerInnen muß 

bezweifelt werden. Die Annahme, daß 50 % der in der Vorschul

stufe zurückgestellten Dispenskinder die Schuleingangsphase in 

zwei Jahren durchlaufen werden, ist a priori in Frage zu stel

len. Eine diesbezügliche Änderung der Stellenplanrichtlinien 

darf erst dann erfolgen, wenn die Praxis diese verkürzte Schul

eingangsphase auch bestätigt. 

Das Fehlen zumindest einer Schulversuchsregelung für die Ein

richtung von regionalen Kooperationsmodellen auf der Mittel

stufe in großstädtischen Ballungszentren ist zu bemängeln. 

Durch geeignete gesetzlich vorgesehene Mittelstufenlösungen 

könnten freiwillig, auf der Akzeptanz der Eltern bzw'. Erzie

hungsberechtigten aufbauend, regionale und flexible Formen der 

Mittelstufe eingerichtet werden. 

Im § 18 Abs. 2 des Schulunterrichtsgesetzes wird der Variante 2 

der Vorzug gegeben, da hier den Schulpartnern ein möglichst 

weiter Entscheidungsspielraum eingeräumt wird. 

Gleichzeitig werden 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme an 

das Präsidium des Nationalrates übermittelt. 

SR Dr. Macho 

Für den Landesa�tsdirektor: 
f 

I/V\. ! 
i 

Dr. Jat6kowitsch 
Obersenatsrat 
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